
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 17.01.2017
Amt: Wirtschaftsförderung Kurzzeichen SB: Frau Hubert

BESCHLUSSVORLAGE NR. 9-2017

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Wirtschaftsausschuss 21.02.2017 4 4 0 0
Ausschuss für
Bildung, Kultur, Sport,
Jugend und Soziales

28.02.2017 4 4 0 0

Haupt- und
Finanzausschuss

01.03.2017 5 0 0 0

Ortschaftsrat Altjeßnitz 04.07.2017 4 3 1 0
Ortschaftsrat Raguhn 15.05.2017 7 7 0 0
Ortschaftsrat Jeßnitz
(Anhalt)

24.07.2017 7 7 0 0

Ortschaftsrat Marke 06.06.2017 4 0 0 0
Ortschaftsrat Retzau 15.08.2017 4 4 0 0
Ortschaftsrat Schierau 11.05.2017 5 5 0 0
Ortschaftsrat Thurland 22.05.2017 3 3 0 0
Ortschaftsrat Tornau
vor der Heide

01.06.2017 3 3 0 0

Haupt- und
Finanzausschuss

06.09.2017 0 0 0 0

Stadtrat 20.09.2017 0 0 0 0

GEGENSTAND: Erstellung eines Wappens für die Stadt Raguhn-Jeßnitz         

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die Stadt  Raguhn-Jeßnitz  ist  am  01.01.2010
gem. Gebietsänderungsvertrag  aus  den  Städten  Raguhn  und  Jeßnitz  (Anhalt)  sowie
den Ortschaften  Altjeßnitz,  Hoyersdorf,  Lingenau,  Marke,  Möst,  Niesau,  Priorau,
Retzau, Schierau,  Thurland  und  Tornau  vor  der  Heide  hervorgegangen.  Jede  der
vormals selbständigen  Städte  und  Gemeinden  besitzt  ein  eigenes  Wappen.
Deswegen ist  es  nun  an  der  Zeit,  ein  gemeinsames  Wappen  für  die  Stadt  Raguhn-
Jeßnitz zu erstellen.

Ein gemeinsames  Wappen  soll  die  Besonderheiten  des  gesamten  Stadtgebietes
aufgreifen, Identität stiften und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.

Bereits zum  Jubiläum  "800  Jahre  Anhalt"  im  Jahre  2012  wurde  in  der  Sitzung  des
Bildungsausschusses am  09.05.2012  über  die  Erstellung  eines  gemeinsamen
Wappens für die Stadt Raguhn-Jeßnitz diskutiert. Der Kommunalheraldiker, Herr Jörg
Mantzsch, hat  dazu die  kostenlose  Erarbeitung  eines  heraldisch  korrekten  Wappens
angeboten. Ein erster Vorschlag dazu wurde bereits vorgelegt.

Dieses Angebot  zur  kostenlosen  Erstellung  eines  Stadtwappens  wurde  nun  durch
Herrn Mantzsch erneuert.

Der Wirtschaftsausschuss  und der Ausschuss für  Bildung, Kultur,  Sport,  Jugend und
Soziales haben  die  Beschlussfasssung  einstimmig  befürwortet.  Im  Haupt-  und
Finanzausschuss wurde die Beschlussvorlage zurückgestellt, um den Ortschaften die
Möglichkeit zur Anhörung einzuräumen.       

Anw Ja N E



Gesetzliche Grundlagen: § 15 KVG LSA        

Finanzielle Auswirkungen:
  

Nein

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: 
Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  fasst  den  Grundsatzbeschluss  zur  Erstellung
eines heraldisch korrekten Wappens für die Stadt Raguhn-Jeßnitz.    

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


